
Stadtrat Steinbach-Hallenberg

27.11.2025 öffentlich

Sitzungsvorlage zur 11. Sitzung des Stadtrates

Beratungsfolge

Termin Gremium
Ja Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Datum: 14.11.2025 Amtsleiter Bürgermeister

Sachverhalt:

Da diese Voraussetzungen vorliegen, war der Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen.

Der Antrag soll vom Antragsteller vorgetragen und begründet werden.

Der Stadtrat möge über den Antrag beraten und beschließen.

Anlagen: Schreiben des gemeinsamen Antrages der Fraktionen PROS und WGH vom 11.11.2025
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Mit Schreiben vom 11.11.2025 wurde ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen PROS und WGH zur 
Aufnahme in die Tagesordnung „Zuschuss zu den Verpflegungsgebühren in 2026“ gestellt.

Nach § 4 Abs. 2 GO sind Anträge von einem Viertel der Stadtratsmitglieder oder einer Fraktion in 
die Tagesordnung durch den Bürgermeister aufzunehmen, wenn diese 14 Tage vor der Sitzung 
vorgelegt werden. Der Antrag muss schriftlich begründet werden und einen konkreten Beschluss­
vorschlag enthalten.

Entsprechend dem Beschlussantrag der Fraktionen PROS und WGH vom 11.11.2025 
beschließt der Stadtrat:

Betreff: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen PROS und WGH 
"Zuschuss zu den Verpflegungsgebühren in 2026"

Drucksache-Nr.: 073/8/2025/SR
AZ: tg/022.3 / :dent-Nr ' ' i’?

Sitzung am:
TOP-NR.:

[Sitzung Beratungszweck Abstimmung Abstimmung Abstimmung 
Ja Nein Enthaltung

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro Kind und Monat auf die jeweili­
ge Verpflegungsmonatspauschßle-in den kommunalen Kindertagesstätten gewährt.

Abstimmungsergebnis
Ja Nein Enthaltungen



Bemerkungen: Der Zuschussbetrag muss im Haushaltsplan 2026 eingeplant werden.

Datum: 14.11.2025
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Finanzielle Auswirkungen:
□ Einnahmen
□ keine haushaltsmäßige Berührung

D. Lang 
Stadtkämmerin

[X] Mittel stehen zur Verfügung
□ Mittel stehen nicht zur Verfügung



Steinbach-Hallenberg, 11,11.2025

Sehr geehrter Herr Böttcher,
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Die kommunale Kindergartenküche ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge und sichert eine hochwertige, 
kindgerechte und frisch zubereitete Ernährung vor Ort. Durch die eigene Zubereitung können regionale Produkte 
verwendet, gesunde Essgewohnheiten gefördert und individuelle Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden.

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Steinbach-Hailenberg beschließt für das Haushaltsjahr 2026 die Gewährung eines 
Zuschusses in Höhe von 5,00 € pro Kind und Monat auf die jeweilige Verpflegungsmonatspauschale in den 
kommunalen Kindertagesstätten.

Der städtische Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro Kind und Monat gilt zunächst befristet für das Haushaltsjahr 2026. 
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2027 erfolgt eine Neubewertung der Kostenentwicklung und 
Haushaltslage, um über eine mögliche Fortführung oder Anpassung des Zuschusses zu entscheiden.

die Fraktionen PROS und WGH stellen den gemeinsamen Antrag, nachfolgenden Sachverhalt zu beraten und 
darüber abzustimmen;

Beschlussantrag zum Haushaltplan 20261 Verpflegungsgebühren Kindergärten
Gemeinsamer Antrag der Stadtratsfraktionen PROS und WGH zur Aufnahme des Beschlussantrages in die 
Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung

Stadt Steinbach-Hallenberg 
Bürgermeister Markus Böttcher 
Rathausplatz 2
D-98587 Steinbach-Hallenberg

Gemeinsamer Antrag 
der Fraktionen PROS und WGH

Verpflegungssatzung Kindergärten/ 2026 Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro Kind und Monat
Die Stadt Steinbach-Hallenberg gewährt ab dem Haushaltsjahr 2026 einen Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro Kind 
und Monat auf die jeweilige Verpflegungsmonatspauschale in den kommunalen Kindertagesstätten.
Der Zuschuss gilt unabhängig vom Umfang der Verpflegung (z. B. nur Mittag, Mittag + Vesper oder Vollverpflegung) 
und wird auf den Fixkostenanteil der Zubereitung angerechnet.

EINGEGANGEN 
—- j

12, NOV. 2025

Begründung:
Die Stadtverwaltung hat im Rahmen der Neukalkulation der Verpflegungskosten in den kommunalen 
Kindertagesstätten ab 2026 neue Monatspauschalen ermittelt. Diese umfassen jeweils die anteiligen Fixkosten der 
Zubereitung sowie die variablen Naturalien kosten.
Je nach Verpflegungsumfang (Bsp. Mittagsversorgung, Mittag + Vesper oder Vollverpflegung) unterscheiden sich 
die Monatspauschalen in der Höhe - jedoch enthalten alle Varianten einen Fixkostenanteil, der unabhängig von 
der tatsächlichen Essensbeteiligung anfällt.
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Gemeinsamer Antrag 
der Fraktionen PROS und WGH

Mit freundlichen Grüßen
Wählergemein^etjaft PROS

Damit leistet die Einrichtung nicht nur einen Beitrag zur gesunden Entwicklung der Kinder, sondern stärkt auch die 
lokale Wirtschaft und das Gemeinschaftsgefühl in unserer Stadt.

däraÖh'dter
Fraktidnsvorsitzende

Unsere Fraktionen legen großen Wert auf die Kinder und Familien in Steinbach-Hallenberg. Sie sind die Zukunft 
unserer Kommune. Eine qualitativ gute und bezahlbare Verpflegung in den Kindertagesstätten ist daher ein 
zentrales Anliegen unserer Politik.

Wählergemeinschaft HaselgruntfWGH

Gregor Kleinschmidt
Fraktionsvorsitzender

Mit dem Zuschuss von 5,00 € pro Kind und Monat auf den Fixkostenanteil möchten wir die Eltern gezielt entlasten 
und gleichzeitig den Fortbestand der kommunalen Küchen unterstützen.
Der Zuschuss ist zunächst auf das Haushaltsjahr 2026 befristet, um die finanzielle Entwicklung im Folgejahr neu 
zu bewerten und gegebenenfalls fortzuführen.


